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antwortete diese in der Folge dahin, daß der Bundesrat bereit sei, den
Fragenkomplex zu prüfen, um in einem nicht zu fernen Zeitpunkt eine
Teilrevision des ZGB über das Baurecht und das Stockwerkseigentum
auszuarbeiten.

Da seither bereits wieder drei Jahre hinter uns liegen, wünschte vor
kurzem Nationalrat Guglielmetti, Mendrisio, in einer Kleinen Anfrage
vom Bundesrat Auskunft über den Stand der Studien.

So warten die interessierten Kreise gespannt auf die Vorlage aus dem
Bundeshaus. Da es sich jedoch bei dieser Materie um ein äußerst heikles
juristisches, grundbuchrechtliches und vermessungstechnisches, besonders

aber auch ein diffiziles menschliches Problem handelt, wäre eine
übertriebene Forcierung der Angelegenheit fehl am Platze.

Die Befürworter der Wiedereinführung verweisen bei jeder Gelegenheit

auf die starke Verbreitung dieser Eigentumsform in Frankreich und
Italien. Hört man aber die Aussagen von Besuchern dieser Länder über
den denkbar schlechten Zustand solcher Gebäude, so bekommt die Sache
für uns ein anderes Gesicht. Die Wiedereinführung des eigentlichen
Stockwerkseigentums, welche einer größeren Zahl von Personen den Erwerb
einer eigenen Wohnung in einem Gebäude ermöglicht, mag, besonders in
den großen Städten, unbestrittene Vorteile bringen. Dem stehen aber
Nachteile gegenüber, die wohl durch eine ausgeklügelte rechtliche
Ordnung reduziert werden können, meines Erachtens aber nicht aus der
Welt zu schaffen sind.

Patentierung von Grundbuchgeometern

Géomètres du registre foncier diplômés

Auf Grund der bestandenen Prüfungen ist den nachgenannten
Herren das Patent als Grundbuchgeometer erteilt worden:

Ensuite des examens subis, le diplôme de géomètre du registre
foncier a été délivré à MM.:

Bonanomi Marc, von Courchavon BE;
Dewarrat Maurice, de Attalens FR;
Ferrini Jean-Paul, de Vugelles-La Mothe VD;
Frey Walter, von Gontenschwil AG;
Heusser Walter, von Winterthur;
Hoffmann Miroslav, von Thioleyres VD;
Mayer Urs, von Ermatingen TG;
Näf Bruno, von Willisau-Stadt;
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Pradervand Jean-Claude, de Corcclles-près-Payerne;
Rizzolli Florin, von Winterthur;
Stutz Roger, de Schongau LU;
Zürrer Gottfried, von Wädenswil.

Bern, den 4. Oktober 1958.

Berne, le 4 octobre 1958.

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Département fédéral de justice et police

Adressen der Autoren:

o. Prof. Hofrat Dr. Karl Ledersteger, Technische Hochschule, Wien IV
Prof. A. Ansermet, La Tour-de-Peilz
Prof. H. Kasper, c/o Wild AG, Heerbrugg SG
Prof. hon. Louis Hegg, Villa Ittis, Pully-Lausanne
Ernst Schäffeler, Vermessungsbüro, Schaffhausen
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